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Volkstrauertag 2025 
 

 Alljährlich gedenken wir am Volkstrauertag der Opfer von Gewalt und Krieg. Wir gedenken 
auch der gefallenen Soldaten und aller Opfer der beiden Weltkriege. Wir wollen ein  
Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung und des Friedens unter den Menschen, zu Hause 
und in der Welt, mit diesem Gedenken geben. Die gesamte Einwohnerschaft ist zu den 
Gedenkfeiern sehr herzlich eingeladen. Zeigen Sie durch Ihre Teilnahme, dass Sie für 
Frieden und Menschlichkeit in unserer Zeit eintreten. 

 

Gefallenenehrung anlässlich des Volkstrauertages 
 

Mühlhausen: An Allerheiligen, Samstag, 01.11.2025 um 08:30 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche, anschließend 
Gedenkfeier mit Gräbersegnung und Gefallenenehrung auf dem neuen Friedhof, unter Mitwir-
kung von Kirchenchor und Musikverein. 

 

Eberhardzell: Am Volkstrauertag, Sonntag, 16.11.2025 um 10:15 Uhr Gedenkfeier in der Kirche mit Ansprache 
von Herrn Bürgermeister Guntram Grabherr. Die Vereine treffen sich um 10:00 Uhr zum gemein-
samen Marsch zur Kirche an der Voba.  

 

Füramoos: Am Sonntag, 02.11.2025 um 08:30 Uhr mit Eucharistiefeier in der Kirche, anschließend Gedenk-
feier mit Gräberbesuch und Gefallenenehrung auf dem Friedhof unter Mitwirkung des Kirchen-
chors und Musikvereins.  

 

Oberessendorf: Am Sonntag, 23.11.2025 um 08:45 Uhr Gedenkgottesdienst, anschließend Ansprache zum 
Volkstrauertag durch Ortsvorsteherin Christine Sonntag mit Ehrenwache durch die Reservisten-
kameradschaft Laupertshausen am Kriegerdenkmal.  

 
 

Guntram Grabherr Hermann Stark Hubert Ego Christine Sonntag 
Bürgermeister Ortsvorsteher Ortsvorsteher Ortsvorsteherin 

 
 

 
 

BBüürrggeerrsspprreecchhssttuunnddee  

mit Ortsvorsteherin Christine Sonntag 
 

 am Montag, den 03. November 2025,  
 16:00 – 18:00 Uhr 
 

in der Ortsverwaltung Oberessendorf. 
Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. 

 

 
 

 

FFuunnddbbüürroo  
 

 
 

Es wurde eine schwarze Herrenweste (ärmellose 
Jacke) in Oberessendorf, Kreuzung Daisengasse/ 
Kronenstraße gefunden. 
 

Die Fundsache kann zu den üblichen Öffnungszeiten 
auf dem Bürgerbüro, Burgstraße 2 in Eberhardzell 
abgeholt werden.  
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Bekanntmachung des 
Aufstellungsbeschlusses und der 

frühzeitigen Unterrichtung der 
Öffentlichkeit zum Bebauungsplan 

"Kalmus West II“, Gemarkung 
Oberessendorf und die 

örtlichen Bauvorschriften hierzu 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Eberhardzell hat in 
seiner öffentlichen Sitzung am 27.10.2025 die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes "Kalmus West II" und die 
örtlichen Bauvorschriften hierzu, Gemarkung Oberes-
sendorf beschlossen (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)). Der räumliche Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes wird aus dem 
beiliegenden Lageplan ersichtlich. Folgendes Grund-
stück befindet sich innerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches: Flst.-Nr. 97/4, Gemarkung Oberes-
sendorf.  

 
 
Weiterhin hat der Gemeinderat in der o. g. Sitzung den 
Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 
02.10.2025 mit Begründung und Umweltbericht gebil-
ligt und für die Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 1 BauGB und die Beteiligung der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB 
bestimmt. 
 
Erfordernis und Ziele der Planung:  
• Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen für die Erschließung von Gewerbeflächen in der 
Gemeinde Eberhardzell im Ortsteil Oberessendorf, 

• Sicherung und Schaffung von wohnortnahen Ar-
beitsplätzen des bestehenden Betriebes, 

• geordnete städtebauliche Entwicklung der Gewer-
beflächen, 

• Vermeidung von Nutzungskonflikten. 
 
Es wurde eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB 
sowie eine artenschutzrechtliche Betrachtung durch-
geführt. In der Begründung zum Entwurf ist ein Um-
weltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB enthalten.   
 
Eine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne des Ge-
setzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) ist 
nicht erforderlich.  
 
Die artenschutzrechtliche Betrachtung erbrachte keine 
Beeinträchtigung geschützter Arten. 
 
Die Bilanzierung des Eingriffs in die Umwelt ergab 
neben Maßnahmen zur Eingrünung und Ausgleichs-
maßnahmen (Fettwiesen, Feldhecken) innerhalb des 
Plangebiets, ein Kompensationsdefizit. Der Ausgleich 
dieses Defizites wird im weiteren Planungsprozess bis 
zur Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 festge-
legt. 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans und der örtlichen 
Bauvorschriften hierzu mit Begründung liegt im Rat-
haus Eberhardzell, Eingangsbereich (Burgstraße 2, 
88436 Eberhardzell) in der Zeit vom Fr. 31.10.2025 
bis Mo. 01.12.2025 während der allgemeinen Öff-
nungszeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
(Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind jeweils 
von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
Montag von 14:00 bis 17:00 Uhr und Mittwoch von 
14:00 bis 18:00 Uhr). 
 
Ergänzend zur öffentlichen Auslegung kann der Be-
bauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften hierzu 
mit Begründung unter folgender Adresse im Internet 
eingesehen werden: 
http://www.eberhardzell.de -> Leben und Wohnen -
> Bauplätze -> Bebauungspläne 
 

 

 
 

ÖÖffffeennttlliicchhee  BBeekkaannnnttmmaacchhuunnggeenn  
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Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist 
schriftlich oder mündlich abgegeben werden.  
Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben wor-
den sind, können gem. § 3 Abs. 1 BauGB bzw.  
§ 4a Abs. 6 BauGB bei der Beschlussfassung über den 
Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  
Parallel mit der Auslegung findet die Einholung der 
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB auf Grund 
von § 4a Abs. 2 BauGB statt.  
 
Hinweise: Der Aufstellungsbeschluss hat keine direkte 
Auswirkung auf die Bebaubarkeit oder Nutzbarkeit von 
Grundstücken. Der räumliche Geltungsbereich kann 
sich im Verlauf des Aufstellungsverfahrens ändern. 
 

 
 
 
Eberhardzell, 28.10.2025 
 
gez. Guntram Grabherr 
Bürgermeister  
 
 

 

 
 
 

KKuurrzzbbeerriicchhtt  aauuss  ddeerr  SSiittzzuunngg  ddeess  

GGeemmeeiinnddeerraatteess  vvoomm  2277..1100..22002255    
 

 
1. Bekanntgaben 

Der Vorsitzende gab folgendes bekannt: 
Terminvorschau: 

01.11.2025 Allerheiligen in Füramoos  
 und Mühlhausen 
10.11.2025 Preisverleihung Blumenschmuck
 wettbewerb, DHG Oberessendorf 
16.11.2025 Volkstrauertag Eberhardzell 
18.11.2025 Gemeindebesuch des Landrats 
 Mario Glaser 
23.11.2025 Volkstrauertag Oberessendorf,  
 anschl. politischer Frühschoppen  
 im DGH  
03.12.2025 Vereinsvorständeversammlung 
13./14.12.2025 Eberhardzeller Adventsmarkt 

 
2. Flurneuordnung Guntarz 

In der Gemeinderatssitzung vom 16.09.2019 hat 
sich der Gemeinderat mit einer Flurneuordnung 
im Bereich Guntarz befasst.  
In der Gemeinderatssitzung vom 18.11.2024 wur-
de von Herrn Christian Helfert der aktuelle Pro-
jektstand vorgestellt. Ein Teil der Präsentation be-
inhaltete den aktuellen Stand der Wegeplanung, 
dem sogenannten Plan nach § 41 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG).  
Zwischenzeitlich wurde die Planung vervollstän-
digt und abgeschlossen. Neu festgelegt wurde, 
dass auf den Flurstücken 482/1 bis 484/15 Ge-
markung Oberessendorf eine ökologische Auf-
wertung im Rahmen der Flurneuordnung erfolgen 
soll (= ökologischer Mehrwert). Diese Flächen 
sollen nachträglich zum Flurneuordnungsverfah-
ren beigezogen werden. Für die Ausgleichsflä-
chen und die Flächen des ökologischen Mehrwer-
tes wurde ein Pflegeplan erstellt. 
Die Planung ist mit betroffenen Trägern öffentli-
cher Belange (u.a. Naturschutz, Wasserwirt-
schaft, Landwirtschaft und Forst) einvernehmlich 
abgestimmt. Die obere Flurneuordnungsbehörde 
hat die Planung am 23.09.2025 geprüft und eine 
Genehmigung und Bezuschussung der Maßnah-
men in Aussicht gestellt. Eine Öffentlichkeitsbetei-
ligung erfolgte im Vorfeld der Gemeinderatssit-
zung am 27.10.2025 ab 17:00 Uhr. Die gesetzlich 
vorgeschriebene Abschlusserörterung mit allen 
Trägern öffentlicher Belange ist für 17.11.2025 im 
Landratsamt in Biberach vorgesehen. Anschlie-
ßend werden die Unterlagen zur Genehmigung 
bei der oberen Flurneuordnungsbehörde einge-
reicht.  

 

 
 

AAKKTTUUEELLLLEESS  aauuss  ddeemm  RRaatthhaauuss  
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Die Genehmigung der Planung (vergleichbar mit 
einer Baugenehmigung) und die Bewilligung der 
Zuschüsse (Geldfreigabe) durch die obere Flur-
neuordnungsbehörde soll noch in 2025 erfolgen. 
Die Maßnahmen sollen Anfang 2026 ausge-
schrieben und ab Herbst 2026 gebaut werden.  
 
Der Gemeinderat stimmte der nachträglichen Bei-
ziehung ihrer Grundstücke auf Gemarkung 
Oberessendorf zum Flurneuordnungsverfahren 
zur Erbringung eines ökologischen Mehrwertes 
zu. Der Gemeinderat stimmte dem vorliegenden 
Entwurf des Plans nach § 41 FlurbG einschließ-
lich des ökologischen Mehrwertes und des Kos-
ten- und Finanzierungsplanes zu. Der Gemeinde-
rat erteilte das Einvernehmen über Linienführung 
und Ausbaustandard der im Entwurf des Plans 
nach § 41 FlurbG ausgewiesenen öffentlichen 
Feld- und Waldwege. Die Gemeinde verpflichtet 
sich, die im Entwurf des Plans nach § 41 FlurbG 
ausgewiesenen landschaftspflegerischen Anlagen 
– sofern diese nicht im Privateigentum verbleiben 
und von privater Seite gepflegt werden sollen – 
entsprechend des von der Flurneuordnung aufge-
stellten zugehörigen Pflegeplanes im Interesse 
einer nachhaltigen Sicherung zu pflegen. Der 
Gemeinderat bestätigte die Beschlussfassung 
vom 16.09.2019 und wird einen freiwilligen Bei-
trag zur Senkung der Teilnehmerbeiträge in voller 
Höhe der nach § 19 FlurbG erforderlichen Beiträ-
ge erbringen. Die Beträge können von der Flur-
neuordnungsbehörde bedarfsgerecht abgerufen 
werden. 

 
3. Neuabschluss eines Konzessionsvertrages 

mit der Netze BW GmbH 
Der aktuelle Konzessionsvertrag über die Nut-
zung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Be-
trieb von Leitungen für die Stromversorgung im 
Gemeindegebiet zwischen der Gemeinde und der 
ENBW Regional AG, Stuttgart (jetzt NetzeBW 
GmbH) vom 31.05.2007 läuft zum 31.12.2028 
aus. Im Konzessionsvertrag räumt die Gemeinde 
dem Konzessionär das Recht ein, im Gemeinde-
gebiet die öffentlichen Verkehrswege für die Ver-
legung und den Betrieb von Stromleitungen zur 
unmittelbaren Versorgung von Endverbrauchern 
zu nutzen. Dafür hat die Gemeinde im Jahr 2024 
von der Netze BW GmbH 93.278 Euro Konzessi-
onsabgabe erhalten. Frau Schanne, Regionalma-
nagerin, und Herr Katein, Kommunalberater Net-
zeBW, haben den Konzessionsvertrag in der Sit-
zung vorgestellt und stellten sich für Fragen zur 
Verfügung. 
Der Gemeinderat stimmte dem Abschluss des 
Konzessionsvertrages über die Nutzung öffentli-
cher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Lei-
tungen für die Stromversorgung im Gemeindege-
biet zwischen der Netze BW GmbH und der Ge-
meinde Eberhardzell zu. Die Verwaltung wurde 
beauftragt das weitere zu Veranlassen. 

 
4. Einbeziehungssatzung „Erweiterung Auto-

haus Ott“ und örtlichen Bauvorschriften – 
Aufstellungsbeschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB 
sowie Billigungs- und Beteiligungsbeschluss 
für die förmliche Beteiligung nach § 3 Abs. 2 
und § 4 Abs. 2 BauGB 
Das im Teilort Mühlhausen ansässige Autohaus 
Ott beabsichtigt den bestehenden Betrieb für eine 
Ausstellungshalle und weiteren Garagen zu er-
weitern. 
Beschlussvorschlag zum Aufstellungsbeschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Eberhardzell be-
schloss die Aufstellung der Einbeziehungssat-
zung „Erweiterung Autohaus Ott“ und die örtlichen 
Bauvorschriften hierzu (Aufstellungsbeschluss 
gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)). Der 
räumliche Geltungsbereich der Einbeziehungs-
satzung befindet sich im Südwesten des Ortstei-
les Mühlhausen. Innerhalb des räumlichen Gel-
tungsbereiches befindet sich das Grundstück mit 
der Flst. Nr.  34/10 (Teilfläche). 

 

 
 
Erfordernis und Ziele der Planung: 
▪ Stärkung des gewerblichen Standortes durch die 

Ermöglichung betrieblicher Erweiterungen zur Si-
cherung eines ausgewogenen Angebotes an Ar-
beitsplätzen 

▪ Einbeziehung von Außenbereichsflächen in den 
Innenbereich unter Berücksichtigung Ortsentwick-
lung 

▪ Prüfung sowie Auseinandersetzung mit den Folgen 
der Planung für Naturraum und Umgebung zur Kon-
fliktvermeidung bzw. Konfliktminimierung von Nut-
zungskonflikten 
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Gemäß § 34 Abs. 5 Satz 4 BauGB wird von einer 
Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB und ei-
nem Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB sowie 
der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, wel-
che Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind, abgesehen. Eine Umweltverträglich-
keitsprüfung im Sinne des Gesetzes zur Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) ist nicht erforder-
lich. Hinweis: Der Aufstellungsbeschluss hat kei-
ne direkte Auswirkung auf die Bebaubarkeit oder 
Nutzbarkeit von Grundstücken. Der räumliche 
Geltungsbereich kann sich im Verlauf des Aufstel-
lungsverfahrens ändern. 
 
Beschlussvorschlag zum Billigungs- und Beteili-
gungsbeschluss 
Der Gemeinderat der Gemeinde Eberhardzell bil-
ligte den Entwurf zur Einbeziehungssatzung "Er-
weiterung Autohaus Ott" und die örtlichen Bau-
vorschriften hierzu in der Fassung vom 
24.07.2025. Mit diesem Entwurf sind die Beteili-
gung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 Bauge-
setzbuch (BauGB) und die Beteiligung der Behör-
den und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.  
 
Alle im Zusammenhang mit dem Planungsverfah-
ren anfallenden Kosten sind vom Investor getra-
gen. Alle im Zusammenhang mit der Erschließung 
des Gebietes anfallenden Kosten sind vom Inves-
tor getragen. Die anfallenden Beitragszahlungen 
sind vom Investor getragen. 
Der Aufstellungsbeschluss wird im nächsten Mit-
teilungsblatt öffentlich bekannt gegeben. 

 
5. Verbesserung der Internetpräsenz der Ge-

meinde Eberhardzell 
Überarbeitung der Website der Gemeinde (Re-
launch) einschl. Microsites Kindergarten und 
Schule 
Die Internetseite der Gemeinde Eberhardzell so-
wie die der Schule und Kindergärten wurde zu-
letzt im Jahr 2017 zusammen mit der Firma 
Hirsch & Wölfl GmbH aus Vellberg überarbeitet 
und neugestaltet. Die Onlineschaltung aller 3 Pro-
jekte erfolgte am 28.12.2018. Üblicherweise er-
folgt bei den meisten Kommunen ein Website-
Relaunch im Abstand von etwa vier bis fünf Jah-
ren, da sich sowohl technische Standards als 
auch gestalterische Anforderungen in diesem Be-
reich rasch weiterentwickeln. Da die aktuelle 
Website nunmehr seit fast sieben Jahren in Be-
trieb ist, hat die Firma Hirsch & Wölfl GmbH der 
Verwaltung die Überarbeitung empfohlen. Ziel ist 
es, die Website technisch, funktional und gestal-
terisch auf den neuesten Stand zu bringen und 
somit den heutigen Anforderungen an eine zeit-
gemäße Internetpräsenz gerecht zu werden. Eine 
vollständige Neuentwicklung ist nicht erforderlich 
– vielmehr ist ein sogenannter Relaunch (d.h. ei-
ne umfassende Überarbeitung der bestehenden 
Seite) vorgesehen.  

 
Die bisherige Zusammenarbeit mit dem Anbieter 
gestaltet sich seitdem durchweg positiv. 
Darüber hinaus stellte der Anbieter auch die 
Dienstleistungsangebote Bürgerserviceportal und 
Bürger-App vor.  
 
Der Gemeinderat stimmte dem Relaunch der 
Website Gemeinde, Schule, Kindergärten inkl. al-
ler Upgrades und der Barrierefreiheit zum Ein-
malpreis von 20.800€ netto/24.752€ brutto (An-
gebot vom 09.07.2025) mit jährlichen Betreu-
ungskosten von 3.080€ netto/3665,20€ brutto zu. 
Der bisherige Dienstleister, Firma Hirsch & Wölfl 
GmbH, Vellberg, erhielt den Auftrag zur Umset-
zung hierzu. 
 
Bürgerserviceportal  
Die Verwaltung priorisiert dieses Portal für den 
Bürger derzeit noch nicht, da die Auswahl an digi-
talen Vorgängen noch sehr eingeschränkt und 
nicht durchgängig mit einem elektronischem Be-
zahlsystem versehen angeboten werden kann.  
 
Bürger App 
Die Verwaltung sieht vom Vorschlag des Erwerbs 
der Bürger App aufgrund der laufenden Kosten 
jährlich derzeit ab. Im Katastrophenfall ist eine 
Vielfalt sozialer Medien (Bürger App, Instagram, 
…), viele Einwohner schnell mit einer Kurznach-
richt zu erreichen, sicher sehr hilfreich für beide 
Seiten, solange Smartphones und Tablets noch 
funktionieren. 
 
Instagram 
Über diesen Account können aktuelle Nachrich-
ten, ausgewählte Veranstaltungen, Stellensuche, 
Projekte und Sonstiges veröffentlicht werden.  
 
Der Gemeinderat hat die Themen Bürger App und 
Instagram zurückgestellt und wird sich zu einem 
anderen Zeitpunkt nochmals damit befassen. 
 

6. Bebauungsplan „Kalmus West II und die örtli-
chen Bauvorschriften hierzu, Gemarkung 
Oberessendorf 
Der Gewerbebetrieb auf Flurstück 97/8 im Ge-
werbegebiet „Kalmus-Süd“ in Oberessendorf 
möchte sich erweitern. Hierzu beantragt er die 
Aufstellung eines Bebauungsplanes für die an-
grenzende Fläche (Flurstück 97/4). Für die Fläche 
wurde im Jahr 2004 eine Baugenehmigung für ei-
ne Ausstellungsfläche landwirtschaftlicher Ma-
schinen erteilt. Die Fläche des Geltungsbereichs 
befindet sich im Besitz des Investors. Die Er-
schließung und Bebauung des Gebietes soll 
durch den Investor in Eigenregie durchgeführt 
werden. Die Zufahrt erfolgt vom Weg Flurstück 
93/1. 
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Aufstellungsbeschluss 
Für den im Lageplan vom 02.10.2025 dargestell-
ten Geltungsbereich mit ca. 0,245 ha wird der 
Bebauungsplan „Kalmus West II“ und die örtli-
chen Bauvorschriften hierzu, Gemarkung 
Oberessendorf aufgestellt (Aufstellungsbeschluss 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB). Es sollen die planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung 
von gewerblichen Anlagen auf dem Flurstück 97/4 
(Teilfläche), Gemarkung Oberessendorf geschaf-
fen werden. 
Billigungs- und Beteiligungsbeschluss 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes vom 
02.10.2025 mit Begründung und Umweltbericht 
wurde vom Gemeinderat gebilligt und für die Be-
teiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 
BauGB und die Beteiligung der Behörden und 
Träger öffentlicher Belang nach § 4 Abs. 1 
BauGB bestimmt. Alle im Zusammenhang mit 
dem Planungsverfahren anfallenden Kosten sind 
vom Investor getragen. Alle im Zusammenhang 
mit der Erschließung des Gebietes anfallenden 
Kosten sind vom Investor getragen. Die anfallen-
den Beitragszahlungen sind vom Investor getra-
gen.  
 
Die Verwaltung wurde beauftragt, den Aufstel-
lungsbeschluss bekanntzumachen und das weite-
re Verfahren durchzuführen. 
Die öffentliche Bekanntmachung des Aufstel-
lungsbeschlusses erfolgt in diesem Mitteilungs-
blatt. 

 
7. Weiterzahlung des befristeten freiwilligen Zu-

schusses an die Nachbarschaftshilfe Eber-
hardzell zur Weiterführung des Essenbring-
dienstes 
Der Gemeinderat hatte am 03.06.2024 dem An-
liegen der Nachbarschaftshilfe Eberhardzell auf 
Gewährung eines freiwilligen Zuschusses zum 
Aufbau eines Essenbringdienstes in der Gemein-
de Eberhardzell in Höhe von 1.200 Euro jeweils 
für die Jahre 2024 und 2025 zugestimmt. Die 
Nachbarschaftshilfe hat am 03.10.2025 eine Ver-
längerung um 4 Jahre beantragt. 
Der Gemeinderat beschoss, dem Antrag der 
Nachbarschaftshilfe Eberhardzell auf Gewährung 
eines freiwilligen Zuschusses für die Durchfüh-
rung des Essenbringdienstes in der Gemeinde 
Eberhardzell in Höhe von 1.200 Euro jeweils für 
weitere 4 Jahre 2026 bis 2029 zuzustimmen. 

 
8. Verschiedenes 

GR Lämmle stellte den Antrag zu einer öffentli-
chen Infoveranstaltung zum Thema Biosphären-
gebiete. Die Verwaltung wird sich dem anneh-
men. 

 
Die nächste Sitzung des Gemeinderats findet am 
17.11.2025 statt. 

 

ZZuurrüücckksscchhnneeiiddeenn  vvoonn  BBääuummeenn  uunndd    

SSttrrääuucchheerrnn  aann  SSttrraaßßeenn  uunndd  WWeeggeenn  
 
Es wird leider immer wieder festgestellt, dass Zweige 
von Bäumen und Sträuchern aus Grundstücken in den 
Gehweg oder in die Fahrbahn ragen. Nach § 28 Abs. 2 
des Straßengesetzes von Baden-Württemberg dürfen 
Anpflanzungen und Ähnliches nicht angelegt oder 
unterhalten werden, wenn sie die Sicherheit oder 
Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigen.  
Um derartige Beeinträchtigungen zu vermeiden, ist es 
notwendig, dass der Luftraum über Fahrbahnen bis 
4,5 m und über Rad- und Gehwegen bis 2,5 m freige-
halten wird.  
Bei mit Hecken und Sträuchern bepflanzten Grund-
stücken an Straßeneinmündungen oder -kreuzungen 
ist insbesondere darauf zu achten, dass ein aus-
reichender Sichtwinkel für die Verkehrsteilnehmer 
gegeben ist. Gegebenenfalls ist dafür Sorge zu tragen, 
dass die verkehrsbehindernden Anpflanzungen im 
Einmündungs- bzw. Kreuzungsbereich mindestens auf 
eine Höhe von 0,80 m über Fahrbahnoberkante zu-
rückgeschnitten werden.  
 

Auch in Bezug auf den Winterdienst ist darauf zu 
achten, dass Sträucher und Bäume bei Schneelast 
nicht zu weit in die Fahrbahn ragen und diese Stel-
len problemlos von einem Räumfahrzeug passiert 
werden können.  
 

Wir bitten Sie als Grundstückseigentümer, die An-
pflanzungen auf Ihrem Grundstück zu überprüfen und 
ggf. zurückzuschneiden. Wir möchten Sie darauf hin-
weisen, dass ein Zuwiderhandeln als Ordnungswidrig-
keit mit empfindlichen Geldbußen geahndet werden 
kann. Gleichzeitig besteht im Schadensfall eine zivil-
rechtliche Haftung.  
 
 
 

EEiinnssaattzz  ddeerr  KKeehhrrmmaasscchhiinnee  vvoomm    

0033..  bbiiss  0077..  NNoovveemmbbeerr  22002255  
 
Wie in den Vorjahren werden wir 
auch heuer wieder eine Kehrma-
schine im gesamten Gemeinde-
gebiet einsetzen, um die Straßen 
zu säubern und vom Herbstlaub 
zu befreien. 
Die Kehrmaschine ist in unserer Gemeinde vom 
03. – 07. November jeweils ab 6:00 Uhr im Einsatz. 
 

Um die Reinigungsarbeiten zu erleichtern, werden die 
Anlieger gebeten, an diesen Tagen keine Fahrzeuge 
am Fahrbahnrand zu parken. Stellen Sie deshalb Ihre 
Fahrzeuge bitte auf den Privatgrundstücken ab, damit 
die Reinigung auf der gesamten Straßenfläche erfol-
gen kann.  
 
Vielen Dank. 
Die Gemeindeverwaltung. 
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AAnnoorrddnnuunngg  eeiinneerr  VVeerrkkeehhrrssbbeesscchhrräännkkuunngg  
zur Durchführung von Arbeiten im Straßenraum gem. 
§ 45 Abs. 1 und 3 StVO, § 44 Abs. 1 Satz 1 StVO 

 
Oberessendorf 

• Die Mittishauser Straße von Zubener Straße bis  
B 30 wird für den Ausbau des Nahwärmenetzes im 
Zeitraum 10.11. bis 19.12.2025 halbseitig für den 
Fahrzeugverkehr gesperrt. 

• Die Sperrung des Geh- und Radweges entlang der 
B 30 Höhe Ramstal (für den Fahrzeugverkehr halb-
seitig, Fußgänger- und Radverkehr vollständig). 
wird verlängert bis 28.11.2025. 

 
 
 
 

ÜÜbbuunnggssaannmmeelldduunngg  ddeerr  BBuunnddeesswweehhrr  
 
Die Bundeswehr beabsichtigt die Durchführung einer 
Truppenübung mit bis zu 60 Soldaten und 15 Radfahr-
zeugen vom 09.11. bis 13.11.2025 u. a. im Landkreis 
Biberach. Die Übung findet im freien Gelände und in 
Kasernen statt. 
 
 
 
 

Einladung zur  
Vereinsvorstände-Versammlung 

 

am Mittwoch, 03.12.2025, 18:00 Uhr im 
Seminarraum 3 im Obergeschoss der  

Zehntscheuer Eberhardzell  
 
Neben den Vereinsvorständen lade ich auch die 
Vertreter der beiden Kirchengemeinden, die Geb-
hard-Müller-Schule, die Feuerwehr sowie weitere 
im Jahresverlauf aktive Gruppen und Institutionen 
herzlich ein. 
 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
1. Veranstaltungskalender 2026 und 2027 
2. Wertstoffkalender 2026 
3. Wünsche und Anregungen der Vereine 
4. Informationen zur Zehntscheuer in Eberhardzell 
 
Gern können die Terminwünsche bereits im Vor-
feld per E-Mail an gemeinde@eberhardzell.de ge-
sandt werden, damit wir den Veranstaltungskalen-
der vorab entwerfen und in der Versammlung nur 
noch etwaige Terminkollisionen klären müssen. 
 
Guntram Grabherr 
Bürgermeister  

 

 

Eberhardzeller Adventsmarkt 2025 
 

 
 
Am dritten Adventswochenende verwandelt sich 
der Innenhof des Rathauses Eberhardzell in ein 
winterliches Wunderland – unser Adventsmarkt 
steht vor der Tür!  
 
Wie in den Vorjahren haben wir ein abwechslungs-
reiches Programm geplant, das für festliche Stim-
mung sorgen wird. Wenn Sie Lust haben, sich am 
Programm zu beteiligen, zögern Sie nicht, uns im 
Rathaus Eberhardzell zu kontaktieren – telefonisch 
unter 07355 93000 oder per E-Mail an gemein-
de@eberhardzell.de.  
 
Wir planen, wieder 14 Weihnachtshütten anzubie-
ten. Wenn Sie ein weihnachtliches Angebot haben, 
freuen wir uns auf Ihre Meldung! Das Formular für 
die Hüttenbewerbung finden Sie auf der Gemein-
dehomepage unter:  
https://www.eberhardzell.de/freizeit-tourismus/eber 
hardzeller-adventsmarkt. 
 
Der Markt beginnt voraussichtlich am Samstag, 
den 13.12.2025 nachmittags und endet am Sonn-
tag, den 14.12.2025 gegen 19 Uhr. 

 
 
 

Was tun, wenn, 
 

…die Restmülltonne nicht geleert wurde? 
RMG Rohstoffmanagement GmbH (Achstetten) 
Tel. 07392 955170 
 

…die Papiertonne nicht geleert wurde? 
RMG Rohstoffmanagement GmbH (Achstetten) 
Tel. 07392 955170 
 

…die Gelben Säcke nicht abgeholt wurden? 
Gebr. Braig GmbH & Co KG (Ehingen) 
Tel. 07391 7703-0 
 

…das Grüngut nicht abgeholt wurde? 
Abfallwirtschaftsamt Biberach 
Tel. 07351 52-6133 

 

mailto:gemeinde@eberhardzell.de
mailto:gemeinde@eberhardzell.de
mailto:gemeinde@eberhardzell.de
https://www.eberhardzell.de/freizeit-tourismus/eber%20hardzeller-adventsmarkt
https://www.eberhardzell.de/freizeit-tourismus/eber%20hardzeller-adventsmarkt
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Restmüll – Papier – Wertstoffe 
Nächste Abholung 

 
Restmüll: Freitag, 31. Oktober 2025 
Papier: Mittwoch, 05. November 2025 
Gelber Sack: Donnerstag, 06. November 2025 

 

 
 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn    

iimm  NNoovveemmbbeerr  22002255  
  
01.11. Gedenkfeier/ Gefallenenehrung, Seelsorge-

einheit Eberhardzell, Mühlhausen 
02.11. Gedenkfeier/ Gefallenenehrung, Seelsorge-

einheit Eberhardzell, Füramoos 
08.11. Herbstkonzert, Musikverein Oberessendorf, 

Turn- und Festhalle Oberessendorf 
09.11. Metzelsuppe, Musikverein Eberhardzell, 

Zehntscheuer Eberhardzell 
11.11. Fasnetsauftakt, Narrenzunft Eberhardzell, 

Umlachtalhalle Eberhardzell 
12.11. Erste Hilfe, Auffrischung für Junggebliebene, 

Kolpingsfamilie Füramoos und Frauenbund 
Füramoos 

16.11. Volkstrauertag, Seelsorgeeinheit und Ge-
meinde Eberhardzell, Eberhardzell 

23.11. Volkstrauertag, Seelsorgeeinheit und Ge-
meinde Eberhardzell, Oberessendorf 

25.11. Team Seniorentreff Eberhardzell mit Land-
tagsabgeordnetem Thomas Dörflinger, 
Pfarrsaal Eberhardzell (unter der Kirche) 

28.11. 1. Adventsfenster, Dorfgemeinschaft Oberes-
sendorf, DGH Oberessendorf 

28.11. Oldie-Abend, Birgit Locher, Zehntscheuer 
Eberhardzell 

30.11. Seniorenadvent, Frauenbund Füramoos, 
Gebhard-Müller-Haus 

 

Bitte beachten Sie: Wir übernehmen keine Haftung 
für die Richtigkeit der Inhalte. Bitte informieren 
Sie sich beim jeweiligen Veranstalter, ob die hier 
eingetragenen Veranstaltungen stattfinden. 
 
 

 

 

Zugang Rathaus Eberhardzell 
Burgstraße 2  
 

Bitte beachten Sie, dass der Zugang derzeit nur 
über den Aufzug möglich ist.  
Sollten Sie Hilfe benötigen, so können Sie diese 
vor Ort über die Klingel anfordern. Die Klingel-
taste befindet sich am Briefkasten an der rech-
ten Seite vor dem Aufzug. 
 

Die Mitarbeiter/innen vom Rathaus stehen Ihnen 
während der üblichen Öffnungszeiten zur Verfü-
gung: 
 Montag bis Freitag  08 - 12 Uhr 
 

Zusätzlich montags von 14 - 17 Uhr und 
 mittwochs von 14 - 18 Uhr  
 

Telefonisch erreichen Sie uns unter der zentralen 
Telefonnummer 07355/ 9300-0. 
Das Bürgerbüro ist unter der Telefonnummer 07355/ 
9300-15 erreichbar.  
Auf unserer Homepage www.eberhardzell.de erhal-
ten Sie weitere Informationen zu unseren Ämtern 
und den zuständigen Mitarbeitern. 

 
 
 

 
 

 
 
Probe am Montag, 03.11.2025 um 18:30 Uhr. 
 
 
 

EEiinnssaattzzaabbtteeiilluunngg  FFüürraammooooss  
 
Gesamtprobe am Dienstag, 04.11.2025 um 20:00 Uhr. 
 
 
 

 

 

 
 

FFrreeiiww..  FFeeuueerrwweehhrr  EEbbeerrhhaarrddzzeellll  

http://www.eberhardzell.de/
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Die Kindergärten Eberhardzell, Oberessendorf und 
Füramoos laden alle Kinder, Eltern und die gesamte 
Gemeinde zum diesjährigen  
 

St. Martinsfest mit Laternenumzug ein. 

 

Eberhardzell: 

Dienstag, den 11.11.2025 um 17:00 Uhr.  
Der Laternenumzug startet auf dem Parkplatz vor dem 
Kindergarten am Josefspark. Unterwegs singen wir 
Laternenlieder und sehen das Martinsspiel mit der 
Mantelteilung auf dem Sportplatz.  
Dort sorgt der Elternbeirat auch für die Bewirtung. Bitte 
bringen Sie eine Tasse für Glühwein oder Punsch mit. 
Dazu sind alle recht herzlich eingeladen. 
 

Ihr Kinderhaus-Team und der Elternbeirat 

 

Füramoos:  

Dienstag, den 11.11.2025 um 17:30 Uhr.  
Wir beginnen unser diesjähriges St. Martinsfest mit 
einem gemeinsamen Laternenumzug durch die Sied-
lung. Dazu treffen wir uns vor dem Kindergarten. Un-
terwegs gibt es Singstationen, an denen alle eingela-
den sind, kräftig mitzusingen. Das Martinsspiel wird 
dann auf dem Sportplatz stattfinden.  
Im Anschluss laden wir zu einem kleinen Umtrunk mit 
Essen vor der Turnhalle ein. Bitte bringen Sie eine 
Tasse für die Getränke mit.  
 

Ihr Kindergarten-Riedzwerge-Team und  
der Elternbeirat 

 

Oberessendorf:  

Dienstag, den 11.11.2025 um 17:00 Uhr. 
Zu unserem diesjährigen Laternenumzug möchten wir 
alle Kinder, Eltern und Besucher um 17:00 Uhr vor den 
Kindergarten einladen. Auf unserem Weg durch 
Oberessendorf singen wir Laternenlieder und hören 
abschließend am Kindergarten die Geschichte von St. 
Martin begleitet vom Martinsspiel.  
Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 
 
Ihr Kindergarten Schwalbennest-Team und  
der Elternbeirat 

 

 
 
 

 LLaannddrraattssaammtt  BBiibbeerraacchh    
 
Städte und Gemeinden bereiten sich auf mögliche 

Krisen vor 

Amt für Brand- und Katastrophenschutz star-
tet Prozess zur Einrichtung von Notfalltreff-
punkten im Landkreis Biberach  
 

Wo gibt es verlässliche Informationen, wenn moderne 
Kommunikationsmittel infolge eines größeren Strom-
ausfalls versagen? Wo können Menschen dann Notru-
fe absetzen oder Hilfe bekommen? Sogenannte Not-
falltreffpunkte bieten im Ernstfall – etwa bei längerem 
Stromausfall, Naturereignissen oder anderen Krisen-
lagen – eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger 
und für Helferinnen und Helfer. Im Rahmen eines um-
fangreichen Workshops im Feuerwehrhaus Biberach 
startete das Amt für Brand- und Katastrophenschutz 
des Landratsamts jetzt den Prozess zur Einrichtung 
solcher „Notfalltreffpunkte“ in den 45 Städten und Ge-
meinden des Landkreises.  
Dr. Sandra Kreitner, Leiterin des Instituts für Vernetzte 
Sicherheit (IfVS) und Präsidentin der Bundesinitiative 
Vernetzte Gefahrenabwehr e.V. (BIVG), und Christian 
Haas, Dozent an der Bundesakademie für Bevölke-
rungsschutz, begleiteten den Workshop. „Wir arbeiten 
daran, dass sich im Landkreis Biberach alle Ebenen 
krisenfest aufstellen. Notfalltreffpunkte sind dabei ein 
elementares Element, das gut vorbereitet und durch-
dacht werden muss. Sie sind erste Anlaufstellen in den 
Gemeinden für Notfälle im Krisenfall“, sagte Dr. 
Sandra Kreitner. 
 

Einrichtung und Betrieb:  
Schritt für Schritt zum Notfalltreffpunkt 
Im Rahmen des Workshops erarbeiteten Vertreterin-
nen und Vertreter der Städte und Gemeinden prakti-
sche Anleitungen zu Einrichtung und Betrieb der Not-
falltreffpunkte. Wichtig: Die Standorte müssen leicht 
zugänglich sein und außerhalb von Hochwassergebie-
ten liegen. Außerdem wurde detailliert besprochen, 
welche Ausstattung und welche Personen benötigt 
werden, um im Ernstfall handlungsfähig zu sein. Da 
die Einsatzkräfte der Blaulichtorganisationen im Kri-
senfall meist an anderen Orten dringend gebraucht 
werden, ist man hier auf freiwillige Helferinnen und 
Helfer aus der Bevölkerung angewiesen. Die Gemein-
den sollten gezielt Menschen ansprechen, die bereit 
sind, im Notfall mit anzupacken und zu unterstützen. 
Eine weitere Aufgabe: Es müssen Pläne erarbeitet 
werden, wie die Bevölkerung über den Notfalltreffpunkt 
im Ort informiert wird. 

 

 
 

AAkkttuueelllleess  aauuss  ddeenn  KKiinnddeerrggäärrtteenn  

 

 
 

MMiitttteeiilluunnggeenn  aannddeerreerr  BBeehhöörrddeenn  
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Zusammenarbeit und Vernetzung für eine starke 
Krisenbewältigung 
Der Workshop bot auch Gelegenheit zum intensiven 
Austausch zwischen den Gemeinden und Fachleuten. 
Ziel ist es, die Vernetzung und gegenseitige Unterstüt-
zung beim Aufbau von Notfalltreffpunkten zu stärken. 
In großflächigen Krisenlagen können Hilfsorganisatio-
nen und überregionale Strukturen nur begrenzt Unter-
stützung leisten – umso wichtiger ist es, dass jede 
Kommune eigene Anlaufstellen vorhält und sich eng 
mit den Nachbarkommunen abstimmt. Durch den Er-
fahrungsaustausch und das Teilen bewährter Metho-
den kann ein flächendeckendes, belastbares Netz von 
Notfalltreffpunkten entstehen, das die Bevölkerung im 
Ernstfall bestmöglich unterstützt.  
Der Workshop ist Teil einer Veranstaltungsreihe, die 
das Amt für Brand- und Katastrophenschutz anbietet, 
um die Städte und Gemeinden krisenfest zu machen 
und Notfallpläne zu erarbeiten. So beschäftigten sich 
die Gemeinden schon mit der allgemeinen Krisenvor-
sorge und der Risikokommunikation. Im nächsten 
Schritt wird in einer Kommune ein Musternotfalltreff-
punkt aufgebaut und in einer Übung erprobt. Dabei 
werden Abläufe getestet, Helferinnen und Helfer ge-
schult und das Konzept praktisch umgesetzt. Der Mus-
tertreffpunkt soll anschließend als Vorbild für weitere 
Städte und Gemeinden dienen. 
Dr. Sandra Kreitner betonte beim Workshop: „Neben 
der Arbeit der Gemeinden, Städte und Landkreise ist 
es immens wichtig, dass sich alle Haushalte auch 
selbst auf Krisensituationen vorbereiten. In den Notfall-
treffpunkten kann keine Rundumversorgung für die 
Bevölkerung stattfinden – sie sind in erster Linie An-
laufstellen für Informationen und Hilfe. Deshalb muss 
deutlich kommuniziert werden, wie wichtig Eigenvor-
sorge ist.“ 
Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz hat 
für die private Eigenvorsorge eine Internetseite 
erstellt, die für die Bürgerinnen und Bürger grund-
legende Infos und Links für die Krisenvorsorge 
bereithält. Unter www.biberach.de/krisenfest wer-
den die Informationen gebündelt bereitgestellt.  
 
 

Für Familien mit Kindern von sechs bis zwölf Jahren  

Familienaktion: Mit dem Kreisforstamt die 
„Vorboten des Winters“ entdecken  
Die Tage werden kürzer und es kehrt immer mehr 
Ruhe in den Wald ein. Mit dem Kreisforstamt gehen 
Familien bei einer Führung am Freitag, 14. November 
2025 der Frage nach, wie der Wald und seine Bewoh-
ner sich auf den Winter vorbereiten. Die zweistündige 
Familienaktion „Vorboten des Winters“ startet um 14 
Uhr am Parkplatz Holzweiher an der L 306 in der Nähe 
von Füramoos. Die kostenlose Veranstaltung ist für 
Familien mit Kindern von sechs bis zwölf Jahren ge-
eignet, jüngere Geschwister sind auch willkommen. Da 
die Wege verlassen werden, sollte auf Kinderwagen 
möglichst verzichtet werden. Die Plätze sind begrenzt. 
Anmeldung über die Homepage unter www.bibe-
rach.de/kreisforstamt-veranstaltungen. Nach der An-
meldung erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einen Link zum genauen Treffpunkt. 

 
  

IIMMPPRREESSSSUUMM  
 

Herausgeber: Öffnungszeiten Rathaus: 
Gemeinde Eberhardzell Mo.-Fr.: 08:00-12:00 Uhr 
Burgstraße 2 Mo.: 14:00-17:00 Uhr 
88436 Eberhardzell Mi.: 14:00-18:00 Uhr 
Tel. 07355 9300-0 Termine nach telef. Vereinbarung 
 

Verantwortlich für den amtlichen Teil: 
Bürgermeister Guntram Grabherr,  
Burgstr. 2, 88436 Eberhardzell 
 

Verantwortlich für den nichtamtlichen Teil: 
Die jeweiligen gesetzlichen Vertreter der mitteilenden 
Organisationen, Kirchen und Vereine 
 

Verantwortlich für den Anzeigenteil: 
Der jeweilige Auftraggeber 
 

Druck:  
Gemeinde Eberhardzell, Burgstraße 2, 88436 Eberhardzell 
 

Schicken Sie uns Ihre Nachricht oder Anzeige: 
mitteilungsblatt@eberhardzell.de  
 

Redaktionsschluss: Montag, 24:00Uhr 
 

 

Im Notfall erreichen Sie 
Wassermeister (Frischwasser) Tel. 07355 930048 

Klärwärter Rösch (Abwasser) Tel. 0151 16724324 
 

 

Defibrillatoren 

Standorte in der Gemeinde Eberhardzell:  
⬧ Eberhardzell 
 - Hallenbad, Schulstr. 8, Eingang außen 
 - Volksbank, Poststr. 1, Eingang, Zugang  
  eingeschränkt 
 - Seniorenzentrum Josefspark, Fischbacher Str. 11,  

innen, Zugang während der Öffnungszeiten  
 - Sport-/ Musikerheim, Fischbacher Straße, außen 
⬧ Füramoos: Feuerwehrgerätehaus/ DRK-Garage,  

Biberacher Str. 18, außen 
⬧ Mühlhausen: Turnhalle, Hummertsrieder Str. 10,  
 außen  
⬧ Hummertsried: GrünTeam, Ampfelbronner Str. 2, 
 außen  
⬧ Oberessendorf: Dorfgemeinschaftshaus,  

Zugang Mittishauser Straße, außen  
 

 

Organisierte Nachbarschaftshilfe 
der Seelsorgeeinheit Eberhardzell 07355 9324898 
oder mobil (Einsatzleiterin M. Kulil) 0176 89462541 
 

 

NOTRUFE im Landkreis Biberach 
 

Rettungsdienst / Notarzt 112 
Feuerwehr 112 
Polizei 110 
Krankentransporte 07351 19222 
Kinder-/Ärztlicher Notdienst 116117 
Zahnärztlicher Notfalldienst 0761 12012000 
 

 

Lebensbegleitung bis zuletzt 
Ambulante Hospizgruppe Biberach 
Einsatzleitung 0170 488 99 29 
E-Mail hospizgruppe-biberach@t-online.de 
Homepage www.ambulante-hospizgruppe-biberach.de 
 

file:///C:/Users/juliane.fischer-kern/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/L7LOE1BZ/www.biberach.de/krisenfest
http://www.bibe-rach.de/kreisforstamt-veranstaltungen
http://www.bibe-rach.de/kreisforstamt-veranstaltungen
mailto:mitteilungsblatt@eberhardzell.de
mailto:hospizgruppe-biberach@t-online.de
http://www.ambulante-hospizgruppe-biberach.de/
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 Sportverein Eberhardzell  
 1922 e.V. 
 www.sv-eberhardzell.de 
 

 

 
 
Ergebnisse 
 

Aktive 
1. Mannschaft 
 SV Sigmaringen - SGM SVE I 2:1 
2. Mannschaft 
 SGM Uttenweiler/Bussen - SGM SVE II 3:1 
Reserve 
 SGM Uttenweiler/Bussen - SGM SVE II 2:2 
 

SV Sigmaringen – SGM SVE I 2:1 (0:1) 
Gegen den Tabellendritten, den SV Sigmaringen, ab-
solvierte die erste Mannschaft über weite Strecken ein 
gutes Spiel und war einem Punktgewinn nah – doch 
ein Doppelschlag der Gastgeber binnen fünf Minuten 
machte diese Hoffnung zunichte. Doch der Reihe 
nach: Die Gäste hielten auf Kunstrasen gut mit und 
ließen der favorisierten Heimelf wenig Räume. Robin 
Menig brachte die SGM kurz vor der Halbzeit in Füh-
rung (44.). Ab der 55. Minute musste Sigmaringen 
nach einer Roten Karte gar in Unterzahl agieren. Doch 
in der 82. Minute nutzte Sigmaringen zunächst einen 
Handelfmeter zum Ausgleich. Fünf Minuten später 
gelang dem SVS gar noch der glückliche Siegtreffer.  
 

Uttenweiler/Bussen – SGM SVE II 3:1 (3:0). 
Die zweite Mannschaft lag nach einer halben Stunde 
bereits mit 0:3 hinten. Danach schaltete die Heimelf 
einen Gang zurück. Sebastian Holzmüller gelang in 
der Schlussviertelstunde noch der Treffer zum 1:3.  
 

Uttenweiler/B (R.) – SGM SVE II (R.) 2:2 (1:0).  
Die dritte Mannschaft holte beim Gastspiel in Dieters-
kirch nach zweimaligem Rückstand noch einen Punkt. 
Beide SGM-Treffer erzielte Marcel Denzel.  
 
Jugend 
 

E-Jugend 
 SGM Burgrieden II - SGM SVE II  5:0 
 FV Biberach III - SGM SVE III  0:4 
 SGM Burgrieden I - SGM SVE I 6:0 
D-Jugend 
 SGM Haslach -  SGM SVE I 1:1 
 SGM Schwendi II - SGM SVE II 0:4 

 
C-Jugend 
 FV Bad Schussenried - SGM SVE I 1:9 
 SGM SVE II - SGM Mettenberg II Abs.  
A-Jugend 
 SGM SVE - SGM Bellamont 4:1 
 
Vorschau 
 

Aktive 

1. Mannschaft  Mittwoch, 29.10.25, 19:00 Uhr 
 SV Braunenweiler - SGM SVE  
 (Spielort: Bad Saulgau) 
  Sonntag, 02.11.25, 14:30 Uhr 
 SGM SVE - SV Uttenweiler 
2. Mannschaft  Sonntag, 02.11.25, 12:45 Uhr 
 SGM SVE II - SGM Ummendorf/Fischbach II 
3. Mannschaft  Donnerstag, 30.10.25, 18:30 Uhr 
 SGM SVE (R.) - SGM Reinstetten/Hürbel (R.) 
 (Spielort: Eggmannsried) 
  Samstag, 02.11.25, 11:00 Uhr 
 SGM SVE II (R.) - SGM Ummendorf/Fischb. II (R.) 
 

Nach den Pokalauftritten der ersten und dritten Mann-
schaft unter der Woche steht am Sonntag abermals 
ein Dreierspieltag in Eberhardzell auf dem Spielplan. 
Die erste Mannschaft empfängt den Tabellenvierten 
Uttenweiler. Auf die zweite und dritte Mannschaft war-
tet ein Derby. Die SGM Ummendorf/Fischbach ist je-
weils zu Gast.  
 

Die SGM-Teams freuen sich bei allen Spielen natürlich 
über lautstarke Unterstützung!  
Bitte die geänderten Anstoßzeiten beachten.  
 
Jugend 

B-Jugend Mittwoch, 05.11.25, 18:30 Uhr 
 SGM Tannheim - SGM SVE (Spielort: Tannheim) 
 
 
 
 

 

 
5500PPlluuss--GGyymmnnaassttiikk  
 

Wechsel in der Gruppenleitung 

Unsere 2004 gegründete 50Plus-Gymnastikgruppe hat 
seit Oktober 2025 eine neue Gruppenleitung. 
 

Tina Neumann und Erika Tinter leiten nun diese 
Frühsportgruppe im Doppelpack. Die bisherige Grup-
penleiterin Birgid Schürer hat ihr Amt gerne an diese 
zwei kompetente Gymnastikfrauen abgegeben. 
 

Herzlichen Glückwunsch und frohes Schaffen wünscht  
 
Euch – Birgid  

 

 
 

VVeerreeiinnss--NNaacchhrriicchhtteenn  
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Tennis Meisterschaften Eberhardzell 

Zum offiziellen Abschluss der Tennissommersaison 
wurde noch das ausstehende Herrenfinale gespielt. 
Leider mussten diese wegen Krankheiten und Verlet-
zungen verschoben werden, so dass diese leider erst 
am 10. Oktober stattfinden konnten. Die lange Warte-
zeit war es aber wert, denn Leon Kling und Steffen 
Schupp lieferten sich ein "finalwürdiges" Duell. Jeder 
der beiden konnte einen Satz für sich entscheiden so 
dass dann im Matchtiebreak die Entscheidung fallen 
musste. Hier konnte sich Steffen gegen Leon durch-
setzen und den Vereinsmeistertitel für sich entschei-
den. 
 
Damit sind nun die Meister komplett. Diese sind 2025 
von oben links 
 

U12: Maximilian Klein (2), Phil Widmann (1),  
 Leonie Mönig (3) 
 

U18: Nico Liebhardt (2), Samuel Rainaerdts (1),  
 Laura Mönig (3) 
 

Damen: Henrike Mönig (2), Kerstin Widmann (1),  
 Anna Wohlhüter (3) 
 

Herren: Steffen Schupp (1), Leon Kling (2),  
 Daniel Winter (3) 
 

 
 

 
 

SSppoorrttvveerreeiinn  OObbeerreesssseennddoorrff  ee..VV..  

AAbbtteeiilluunngg  TTiisscchhtteennnniiss  
 

Heimmannschaft gewinnt das Gemeindeduell 
Ein besonderes Tischtennisspiel fand am Samstag-
abend in der Sporthalle Oberessendorf statt: Die zwei 
Vereine aus der Gemeinde Eberhardzell traten gegen-
einander an – und sorgten beim Lokalderby für Span-
nung, Emotionen und sportlichen Respekt. Am Ende 
setzte sich die Heimmannschaft des SV Oberessen-
dorf mit 9:3 gegen die Gäste des SC Mühlhausen 
durch. Das auf dem Papier deutliche Ergebnis spiegelt 
aber nicht den tatsächlichen Spielverlauf wider. 
Schon zu Beginn zeigte sich, dass beide Teams sich 
bestens kannten. Einige Spieler trainieren sogar re-
gelmäßig miteinander. Umso größer war der sportliche 
Ehrgeiz, das prestigeträchtige Gemeindeduell für sich 
zu entscheiden 
Die Begegnungen verliefen ausgeglichen – fünf Spiele 
wurden erst im 5. Satz entschieden, packende Ball-
wechsel, knappe Sätze und lautstarke Anfeuerung von 
den Zuschauerrängen prägten den Abend. 
Von den drei Eingangsdoppeln gingen zwei Siege an 
die Oberessendorfer und einer an die Mühlhauser 
Mannschaft. Die Spiele des ersten und zweiten Paar-
kreuzes endeten jeweils mit einer Punkteteilung und 
dem Spielstand von 4:3. 
Entscheidend war schließlich das nervenstarke Auftre-
ten der Gastgeber in den folgenden Einzeln, die Siege 
konnten alle auf das Konto der Heimmannschaft ver-
bucht werden. Die Gäste zeigten sich als faire Verlie-
rer: „Wir gratulieren und freuen uns schon auf das 
Rückspiel“. 
Der genaue Spielbericht mit allen Ergebnissen ist auf 
den Seiten von Click-TT hinterlegt. Den Link dazu 
findet ihr auf der Homepage des Sportvereins Oberes-
sendorf: sv-oberessendorf.de 
 
 

 
 
 

NNaarrrreennzzuunnfftt  „„ZZeelllleerr    

sscchhwwaarrzzee  KKaattzz““  ee..VV..  
 

Liebe Hobby-Narrenblattredakteure,  

wie jedes Jahr, benötigen wir Eure Mithilfe. Ihr wisst 
eine lustige Geschichte über euren Nachbarn, einen 
Vereinskollegen, Kinder oder Freunde, dann teilt es 
uns doch mit. Gerne dürfen die Geschichten in Ge-
dichtsform übermittelt werden. Ansonsten „zaubert“ 
unsere Redaktion bestimmt eine lustige und interes-
sante Geschichte daraus.  
Bitte meldet Euch bei unseren Redakteuren über fol-
gende Kontaktadressen: 
 

 Erika Ries 
 Hauptstraße 17, 88436 Eberhardzell  

oder 

https://ttbw.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/groupMeetingReport?meeting=15466848&championship=SK+Bez.+DO+25%2F26&group=494800
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 Marina Hofbauer  
 Krummen 10, 88436 Eberhardzell,  
 marina-hofbauer@gmx.de 
 

oder direkt  
narrenzeitung@nz-eberhardzell.de  

 
Gerne nehmen auch die Gildenmeister, Zunfträte oder 
die einzelnen Gilderäte Eure Geschichten entgegen.  
 

Fasnetsauftakt 2025 

Es goht dagega! 
 
Am Dienstag, 11.11.2025 starten wir gemeinsam 
in die Fasnet! 
 

 Wo Umlachtalhalle Eberhardzell 
 Beginn 20:00 Uhr 
 

Herzliche Einladung an alle Mitglieder, Freunde 
und Gönner der Narrenzunft! 
 

Was euch erwartet: 

• Offizieller Auftakt durch den Zunftmeister mit 
Häsabstauben 

• Vorstellung des neuen Präsidenten 

• Stimmung, Musik & gute Laune 

• Bewirtung durch die NZ 
 

Kommt vorbei und feiert mit uns den Start in die 
närrische Zeit! 

 
 
 
 
 

SScchhüüttzzeennggeesseellllsscchhaafftt    

HHuummmmeerrttssrriieedd  11885555  ee..VV..  
 
Training 
Nächstes Jugendtraining am Freitag, 31. Oktober 
2025 und Freitag, 7. November 2025 um 18:00 Uhr in 
der Sportbogenhalle beim Schützenhaus in Eberhard-
zell.  
Anschließend ab 19:30 Uhr Training für Bogen- und 
Luftgewehrschützen. Schnuppern nur mit vorheriger 
Anmeldung über unser Kontaktformular:  
www.sg-hummertsried.de/kontakt 
 
Regional Meisterschaft Bowhunter Süd 2025 
Am vergangenen Sonntag konnten zwei Mitglieder der 
Schützengesellschaft fantastische Ergebnisse bei der 
Regional Meisterschaft in Wolfegg erzielen. Insgesamt 
nahmen ca. 160 Bogenschützen an der Meisterschaft 
teil. Geschossen wurde Doppelhunter nach DFBV-
Regelwerk. 
Andreas Brausch: 1. Platz Bowhunter Recurve  
 Erwachsene mit 314 Punkten  
Jonas Brausch: 1. Platz Bowhunter Recurve  
 Junioren mit 280 Punkten  

 
Die Schützengesellschaft gratuliert den beiden Ge-
winnern und freut sich mit ihnen über die Top-
Platzierungen! 
 

 
Jonas Brausch 
 
 

 

mailto:marina-hofbauer@gmx.de
mailto:narrenzeitung@nz-eberhardzell.de
http://www.sg-hummertsried.de/kontakt
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KKyyffffhhääuusseerrkkaammeerraaddsscchhaafftt  

EEbbeerrhhaarrddzzeellll--  

OObbeerreesssseennddoorrff  11887711  ee..VV..  
 

 
 

Am Sonntag, 16.11.25 findet in Eberhardzell die Ge-
denkfeier zum Volkstrauertag in der Kirche in Eber-
hardzell mit Ansprache durch Bürgermeister Guntram 
Grabherr statt. Die Vereine treffen sich um 10:00 Uhr 
zum gemeinsamen Marsch zur Kirche an der Raiba. 
Nach dem Gedenkgottesdienst treffen sich die Teil-
nehmer und Gottesdienstbesucher zum Frühschoppen 
im Café Junginger. 
 

Am Sonntag, 23.11.25 treffen sich die Vereine und 
Fahnenabordnungen um 08:30 Uhr zum Gottesdienst-
besuch am Dorfgemeinschaftshaus in Oberessendorf. 
Nach dem Gottesdienst findet die Ansprache zum 
Volkstrauertag durch Ortsvorsteherin Christine Sonn-
tag mit der Ehrenwache durch die Reservistenkame-
radschaft Laupertshausen am Kriegerdenkmal statt. 
Im Anschluss an die Gedenkfeier sind alle Teilnehmer 
und Bürger der Gemeinde zum Frühschoppen ins 
Dorfgemeinschaftshaus eingeladen. Beim Frühschop-
pen wird Kreisrat Manfred Lämmle über aktuelle The-
men aus dem Landkreis informieren. Anschließend 
werden von ihm Bilder und Ansichten von Oberessen-
dorf aus längst vergangenen Tagen gezeigt. 
 

 
Postkarte „Zuben“ mit der alten Straßenführung. 
 
Vorstand M. Lämmle  

 

 

 

Nachruf 
 

Wir trauern um unsere langjährige Rot-Kreuz-
Kameradin 
 

Gisela Bleichner 
 

die völlig überraschend verstorben ist. 
 

Gisela war 41 Jahre als Helferin für unsere Bereit-
schaft im Einsatz bei Blutspendeterminen und Ver-
anstaltungen, bei Seniorenausflügen der Gemein-
de Eberhardzell und bei Behindertennachmittagen 
des Kreisverbandes Biberach. Bis zuletzt war sie 
auch gerne bei den Treffen der Altersabteilung ak-
tiv dabei. 
 

Ihre Hilfsbereitschaft und die nette, freundliche und 
kameradschaftliche Zusammenarbeit, immer einen 
flotten Spruch auf den Lippen, machen sie unver-
gesslich. Wir danken ihr für alles, was sie für uns 
und die Mitmenschen geleistet hat.  
In unserer Erinnerung lebt sie weiter. 
 

Unsere herzliche Anteilnahme gilt ihrer Tochter 
Monika und Ihren Söhnen Michael und Uwe und 
allen Angehörigen. 
 

Im Namen aller Helferinnen und Helfer der DRK-
Bereitschaft Eberhardzell-Füramoos 
 
Jakob Tress  Lea Obermayer 
 

Bereitschaftsleiter  Bereitschaftsleiterin 

 
 
 
 

LLiieeddeerrkkrraannzz    

EEbbeerrhhaarrddzzeellll  11886688  ee..VV..  
 www.liederkranz-eberhardzell.de 

 

Konzertreihe der Crescentis im Endspurt 
Nach Markdorf, Reute bei Bad Waldsee und Ummen-
dorf begeben sich die Crescentis in ihrer Konzertreihe 
am Freitag, dem 31.10.2025 noch nach Rot an der 
Rot in die Pfarrkirche St. Verena, wo sie um 19:00 Uhr 
ihr letztes Konzert geben. 
 

Unter Leitung ihres Chorleiters und Organisten Johan-
nes Tress präsentieren die 37 Sängerinnen ein ab-
wechslungsreiches Programm, das die besondere 
Klangwirkung von Chor und Orgel eindrucksvoll erleb-
bar macht.  

http://www.liederkranz-eberhardzell.de/
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Zu hören ist eine farbenreiche Mischung aus geistli-
cher und weltlicher Chormusik. Einen besonderen 
Reiz erhalten die Konzerte durch die eigens von Jo-
hannes Tress geschriebenen Arrangements, die dem 
Ensemble eine unverwechselbare Handschrift verlei-
hen und lassen es zu einem einzigartigen Hörerlebnis 
werden. Mit jugendlicher Frische, Begeisterung und 
einer starken musikalischen Energie erfüllt der Chor 
gemeinsam mit ihrem dynamischen Chorleiter die 
Kirchenräume und schafft ein besonderes Klangerleb-
nis, das Herz und Seele gleichermaßen berührt. 
 

Herzliche Einladung der Crescentis zum Konzert in 
Rot an der Rot! 
 

 
 
 
 
 

FFCC  BBllaauu--WWeeiißß  BBeellllaammoonntt  
 
Spielgemeinschaft Jugend 
Steinhausen, Bellamont, Ellwangen 
 
Ergebnisse 

E-Junioren/ Kreisstaffel  
 SGM Bellamont I - SGM Burgrieden I 6:3 
 SGM Bellamont III - SG Mettenberg I 2:12 
D-Junioren/ Kreisstaffel  
 SGM Steinhausen II - SGM Birkenhard II 1:9 
 SGM Steinhausen I - SGM Erlenmoos II 3:1 
C-Junioren/ Kreisstaffel 
 SGM Reinstetten I - SGM Ellwangen  6:0 
A-Junioren/ Kreisstaffel 
 SGM Eberhardzell - SGM Bellamont 4:1 
B-Junioren/ Kreisstaffel 
 SGM Bellamont - SGM Baindt  2:3 
 

Spielvorschau 

Montag, 03.11.2025 
E-Junioren/ Kreisstaffel in Steinhausen 
 SGM Bellamont II - SGM Berkheim II 17:00 Uhr  
 SGM Bellamont I - SGM Berkheim I 18:00 Uhr  
 
FC Blau-Weiß Bellamont 
 

Ergebnisse 

C-Juniorinnen/ Verbandspokal 
 SGM Bellamont - SGM Baindt  0:11  

 
B-Juniorinnen/ Verbandsstaffel 
 FC Bellamont - SV Jungingen  3:1 
Frauen/ Bezirksliga 
 FC Bellamont III - SGM Kirchberg II 1:0 
 FC Bellamont II - SGM Alberweiler III 0:1 
Frauen/ Landesliga 
 FC Bellamont - TSV Albeck 2:2 
Herren/ Reserve/ Kreisliga A3 
 SV Kirchdorf - FC Bellamont  3:6 
Herren/ Kreisliga A3 
 SV Kirchdorf - FC Bellamont  1:2 
 

Spielvorschau 

Sonntag, 02.11.2025 
Frauen/ Bezirksliga 
 SV Reinstetten - FC Bellamont II 11:00 Uhr  
Frauen/ Landesliga in Gomadingen 
 FC Engstingen - FC Bellamont 11:00 Uhr  
Herren/ Reserve/ Kreisliga A3 
 Spielfrei 
Herren/ Kreisliga A3 
 Türk Spor Biberach - FC Bellamont 14:30 Uhr  
Dienstag, 04.11.2025 
Frauen/ Bezirksliga 
 FC W. Biberach - FC Bellamont III 19:00 Uhr  
 
 
 

 
 

 

 

 
 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  
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Der Musikverein Oberessendorf lädt Sie recht 
herzlich zum diesjährigen 
 

Jahreskonzert 
nach Oberessendorf in die Festhalle ein. 

 

Für diesen Konzertabend am Samstag, den 

08. November 2025 um 20:00 Uhr, hat unsere 
Dirigentin Anja Vincon für Sie ein anspruchsvolles 
und unterhaltsames Konzertprogramm zusam-
mengestellt.  
Auch die Jugendkapelle WOW wird mit ihrem Diri-
gent Magnus Wille für gute Unterhaltung sorgen.  
 

Wir freuen uns, wenn wir zahlreiche musikinteres-
sierte Gäste aus Nah und Fern sowie alle Freunde 
des Musikvereins bei uns in Oberessendorf begrü-
ßen dürfen. 
 
Ihr Musikverein Oberessendorf e.V. 

 
 
 

  

  FFöörrddeerrvveerreeiinn    

  MMuussiikkvveerreeiinn  EEbbeerrhhaarrddzzeellll  

 
Am Sonntag, den 09. November 2025 veranstaltet 
der Förderverein des Musikverein Eberhardzell 
e.V. seine diesjährige Metzelsuppe. Ab 11:00 Uhr 
begrüßen wir Sie wie im vergangenen Jahr in der 
Zehntscheuer in Eberhardzell. Für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt: Angeboten werden ein 
abwechslungsreicher Mittagstisch sowie eine Aus-
wahl an Kuchen und Torten zum Mitnehmen. 
 

Merken Sie sich den Termin vor und kommen Sie 
vorbei! Der Förderverein MV Eberhardzell freut 
sich auf Ihren Besuch! 

 
 
 

 Das Parken auf 

 Gehwegen 

 ist verboten! 

 
 

 
 
 

Vergiss-mein-nicht!  
Ökumenischer GOTTESDIENST  
FÜR MENSCHEN MIT UND OHNE DEMENZ 
Das Netzwerk Demenz lädt mit der evangelischen und 
katholischen Kirche Betroffene und ihre Angehörigen 
aus dem Landkreis Biberach zu diesem Gottesdienst 
herzlich ein und zwar am 9. November von 10:30 -
11:30 Uhr in der Versöhnungskirche, Riedweg 12 in 
Ummendorf; anschließend Kirchen-Kaffee. Wegen 
(Mit-) Fahrgelegenheit oder bei Fragen kann man sich 
bei der Diakonie melden, Tel. 07351-1502-50, E-Mail 
gils@diakonie-biberach.de. Jeder Mensch kann von 
einer „Demenz – Erkrankung“ beeinträchtigt werden. 
Auch wenn das Gedächtnis nachlässt, wird das Herz 
des Betroffenen nicht dement. Die positive Ausstrah-
lung aber auch Ablehnung, Stress der Betreuer, Be-
kannten und Nachbarn nimmt der Patient sehr genau 
wahr. Er spürt, ob man ihn würdig behandelt und an-
nimmt. Der Gottesdienst will zu einer verständnisvollen 
Atmosphäre beitragen, in der sich alle Gemeindeglie-
der, ob gesund oder mit Beeinträchtigung, angenom-
men fühlen. Bei Angehörigen entwickelt sich manch-
mal aus Scham eine Hemmschwelle: Was ist, wenn 
der Patient unruhig wird? Wenn er einen barrierefreien 
Zugang oder Toilette braucht oder unruhig wird? Dafür 
gibt es hier Ansprechpartner. Jeder Mensch wird in 
diesem Gottesdienst über den Verstand hinaus durch 
vertraute Rituale, Texte, Lieder und Gerüche auf Erin-
nerungen angesprochen, die ihm Sicherheit und Ge-
borgenheit vermitteln.  
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

AAnnzzeeiiggeenn  

 

 
 

VVeerraannssttaallttuunnggeenn  iinn  ddeenn    

NNaacchhbbaarrggeemmeeiinnddeenn  

 

mailto:gils@diakonie-biberach.de
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Aquafitness-Aquajogging-Kurs  
im Hallenbad Eberhardzell - Wir starten am 
Donnerstag, 06.11.2025 vormittags um 08:30 – 
09:30 Uhr. Anmeldung bei Barbara Schmid, Tel. 
07354/ 934118, E-Mail info@barbara-schmid.de  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

mailto:info@barbara-schmid.de
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B & B - BETEN und FRÜHSTÜCKEN für Frauen 
Innehalten, horchen, still sein,  

Lasten ablegen, Impulse bekommen, 
gemeinsam beten und Spiritualität erleben. 

Zeit für sich und andere haben. 
 

Eine offene Einladung an Frauen in jedem Alter! 
 

Mittwoch, 05.11.2025, 09:00 Uhr  
im Margarethenhaus  

 
An diesem Mittwoch feiern wir "15 Jahre B&B". Deshalb 
werden wir einen gemeinsamen Gottesdienst mit Pfr. Benno 
Ohrnberger feiern und anschließend wieder gemütlich früh-
stücken.  

 

Gemeinsamer Ausschuss 
Am Donnerstag, 06. November 2025 um 20:00 Uhr 
trifft sich der Gemeinsame Ausschuss der Seelsorge-
einheit um 20:00 Uhr im Kath. Gemeindehaus Mühl-
hausen zur Sitzung. 

 

 
 
Samstag, 01.11. - Allerheiligen 
10:15 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche, an-

schließend Gedenkfeier mit Gräber-
segnung auf dem neuen Friedhof, un-
ter Mitwirkung des Kirchenchors  

 

 ++ Paul (JT) und Olga Kiebler,  
  Josef Müller (JT) 
 

Lektor(in): W.Nothelfer 
Ministranten: Lina, Samira, Franziska, 
Ronja, Theresa H. 
 

Dienstag, 04.11. 
10:30 Uhr Eucharistiefeier im Josefspark 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Mittwoch, 05.11. 
09:00 Uhr B & B im Margarethenhaus (siehe SE) 
 
 
 
 
 
 
Donnerstag, 06.11. 
08:00 Uhr Schülergottesdienst für Klasse 1+2 
 
 
 
 

Voranzeige 

H e l f e r f e s t   
 
 
 
 

Herzlichen Dank an ALLE, die in unserer  
Kirchengemeinde Eberhardzell mitarbeiten. 

 

Allen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern möchten wir von Herzen „Danke-
schön“ sagen für Ihren Einsatz, Ihr Engagement und die 
Hilfsbereitschaft für unsere Kirchengemeinde. 
 

Deshalb laden wir am Samstag, 22. November 2025 
nach der Vorabendmesse um 18:30 Uhr zum Helferfest 
in den Pfarrsaal ein. Bei einem Bildervortrag lassen wir 
das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren. Wir 
freuen uns auf ein paar schöne Stunden mit Ihnen! 
 

Pfarrer Wiest 
und der Kirchengemeinderat Eberhardzell 

 

Spende für Blumenschmuck 
50,-- Euro. Herzliches Vergelt’s Gott. 

 

Oktoberfest beim Seniorentreff  
am 21.10.2025 
 

Zünftig „feierten“ die Besucher das Oktoberfest des 
Seniorentreffs.  
Das Duo „Helle & Franz“ (Helmut Stark und Franz 
Reichle) heizten die Seniorinnen und Senioren mit 
ihren musikalischen Beiträgen ein und luden zum Mit-
singen, Schunkeln und Lachen auf. Ein besonderer 
Hinblick war die tolle Dekoration von Andrea Kohler. 
Das Orgateam bewirtete in Tracht. 
 

An dieser Stelle bedanken 
wir uns bei „Helle & Franz“. 
Ebenso gilt unser Dank den 
zuverlässigen Kuchenspen-
derinnen.  
 

Der nächste Seniorentreff 
findet am  
 

Dienstag, 25.11.2025 mit 
dem Landtagsabgeordne-
ten Thomas Dörflinger  
und „Aget & Lena“ statt. 
 

Bis dahin grüßen wir Euch herzlich:  
Andrea, Birgit, Brigitte & Karin 

 

 
 

Sonntag, 02.11. - Allerseelen 
08:30 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche, an-
  schließend Gedenkfeier mit Gräberbe-
  such und Gefallenenehrung auf dem 
  Friedhof, unter Mitwirkung des  
  Kirchenchors und Musikvereins 
 

Kirchliche Nachrichten   

Wir feiern 15 Jahre B&B mit einem 
Gottesdienst mit Pfr. Benno Ohrnber-
ger um 09:00 Uhr im Margarethenhaus 
und anschließend werden wir wieder 
gemütlich frühstücken. 
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 ++ Für die Verstorbenen und Gefallenen 
  der Gemeinde, Maria Koch und ver-
  storbene Angehörige, Franz Lämmle 
  und verstorbene Angehörige, Gretel 
  und Gebhard Maucher, Anna Volk, 
  Paul u. Elfriede Gröber, Karl Kibler 
  und verstorbene Angehörige, Mathilde 
  und Erwin Forster, Doris Fakler und 
  Emma Waibel mit verst. Angehörigen 
 

  Lektor(in): K.Waibel 
  Ministranten: Madlen, Felix, Sophia, 
  Franci, Marie, Romy 
17:00 Uhr Andacht 
Dienstag, 04.11. 
17:00 Uhr Rosenkranz 
Freitag, 07.11. 
16:30 Uhr Ministunde 
18:30 Uhr Rosenkranz 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Samstag, 01.11. - Allerheiligen 
08:30 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche, an-

schließend Gedenkfeier mit Gräber-
segnung und Gefallenenehrung auf 
dem neuen Friedhof, unter Mitwirkung 
von Kirchenchor und Musikverein  

 

          ++ Für die Verstorbenen und Gefallenen 
  der Gemeinde, Gebhard Fessler und 
  verst. Angehörige, Serafine und Josef 
  Knecht, Alfons Merk, Hilde Diem, Irma 
  und Anton Schneider, Simon Zell,  
  Gisela Bleichner 
 

  Lektor(in): A. Ott 
  Ministranten: Felix, Simon, Niklas, Luis 
Mittwoch, 05.11. 
18:30 Uhr Rosenkranz  
19:00 Uhr Eucharistiefeier 

Donnerstag, 06.11. 
20:00 Uhr Gemeinsamer Ausschuss im  
  Kath. Gemeindehaus  
 

V o r a n z e i g e: Nachmittag in Gemeinschaft 
 

Wo Gemeinschaft gelebt wird, wird der Alltag 
leichter und das Herz wärmer!  

 

Wir laden alle ab 59 Jahren herzlich am Samstag, 
22.11.2025 ins Katholische Gemeindehaus zu einem 
besonderen Nachmittag ein, der ganz im Zeichen der 
Gemeinschaft von Jung & Älter steht! Kommt vorbei 
und genießt eine schöne Zeit miteinander! 
Um 14:30 Uhr besteht die Möglichkeit der Krankensal-
bung durch Pfarrer Wiest in unserer Pfarrkirche St. 
Ottilia. Danach gibt’s ab ca. 15:00 Uhr Kaffee und 
selbstgebackenen Kuchen im Gemeindehaus. 
Ein kleines abwechslungsreiches Programm erwartet 
euch. Anne Reutlinger bietet ganz besondere, liebevoll 
arrangierte Advents-Gestecke und Kränze zum Ver-
kauf an. Nutzen Sie die Gelegenheit, um Ihr Zuhause 
in der Vorweihnachtszeit festlich zu schmücken. 
Der Kirchengemeinderat und Pfarrer Wiest freuen sich 
auf Euer Kommen und darauf, mit Euch Allen einen 
gemeinsamen, fröhlichen Nachmittag in Gemeinschaft 
zu verbringen. 

 

 
 

Sonntag, 02.11. - Allerseelen 
10:15 Uhr Eucharistiefeier in der Kirche,  

anschließend Gedenkfeier mit  
Gräberbesuch, unter Mitwirkung des  
Kirchenchores  

 ++ Irmgard Grathwohl, Franz und Elisa-
  beth Bochtler, Andreas Maucher, Ver-
  storbene der Fam.Maucher und Kurray 

 

Lektor(in): B.Jucker 
Minis: Paul, Hannes, Moritz, Janick, 

 Jasmin, Milena 
Mittwoch, 05.11. 
09:00 Uhr Eucharistiefeier  
Samstag, 08.11. 
19:00 Uhr Vorabendmesse entfällt! 
 

Katholisches Pfarramt, Hauptstraße 2, 88436 Eberhardzell 
E-Mail: StMaria.Eberhardzell@drs.de  

Pfarrer Max Wiest, T 07355 91268, E-Mail: Max.Wiest@drs.de 
Öffnungszeiten Pfarrbüro: Mo, Di, Mi, Fr. von 8 bis 12 Uhr und Mi 
von 14 bis 18 Uhr, T 07355 91266 
Diakon i.R. Roland Keinert, T 07355 9343554, Mobil 
016099290061 
E-Mail: rolkeinert@t-online.de  
Redaktionsschluss Kirchenanzeiger: montags 11:00 Uhr 
Homepage: http://se-eberhardzell.drs.de 
Nachbarschaftshilfe: Leitung Manuela Kulil Tel. 07355 9324898 
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Evangelische 
Kirchengemeinde 

Versöhnungskirche 
Ummendorf 

Pfarrerin Muriel Sender 
Lindenstraße 9, 88444 Ummendorf 
Tel. 07351-21617; Mail pfarramt.ummendorf@elkw.de  
Büro Susanne Koch, Di. und Do. 8-11 Uhr 
Eine ausführliche Übersicht finden Sie unter  
www.evangelisch-in-biberach.de. 
 
Wochenspruch: 
Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der 
Herr von dir fordert: Nichts als Gottes Wort halten und 
Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. 

Micha 6, 8 
 
Gottesdienst 
Am Sonntag, 2. November gestaltet Pfarrerin Kathari-
na Klein-Leis den Gottesdienst um 10:30 Uhr in der 
Versöhnungskirche. 
 
Konzert Klangraum – EcclesiJaZZ 
„Alte Choräle-Herbstauslese, jazzig ausgebaut“ 
Versöhnungskirche, 09.11.2025; 17 Uhr 
EcclesiJaZZ (man spricht’s, wie man’s im Deutschen 
liest) ist eine Jazzcombo, deren Wurzeln in der würt-
tembergischen Vikarsausbildung liegen. Eine reine 
Pfarrerband ist die Gruppe zwar nicht geblieben, aber 
der Name EcclesiJaZZ ist Programm: Kirchenlieder 
werden hier in ganz eigener Weise zu Jazztiteln um-
gestaltet. Die Melodien der alten Choräle aus dem 
Evangelischen Gesangbuch bleiben vollständig erhal-
ten und klingen doch ganz neu. Denn die bekannten 
Tonfolgen werden nicht nur „angeswingt“, sondern so 
aufgeteilt und rhythmisiert, dass Jazzphrasen aus 
ihnen hervortreten. Mit dieser vom Bassisten Rudolf 
Schmid entwickelten Kompositionsidee hat sich die 
Band seit 1998 ein stattliches Choraljazz-Repertoire 
erarbeitet und war damit bei Konzerten, bei der Ge-
staltung von Gottesdiensten, bei Veranstaltungen der 
Landeskirche und insbesondere bei Kirchentagen 
präsent. Nach berufsbedingten Wechseln und dem 
Einschnitt durch die Pandemie spielt EcclesiJaZZ seit 
2024 wieder in alter Frische und in ursprünglicher Be-
setzung. 
Besetzung: Karl-Heinz Bürkle (Schlagzeug), Rudolf 
Schmid (Kontrabass, Arrangements), Joachim Wolfer 
(Gitarre), Christian Kolb (Posaune), Ralph Weinbren-
ner (Trompete, Arrangements), Christoph Meyer 
(Altsaxophon). 
 
 

 
 

 

Katholische 
Kirchengemeinde 

St. Joseph, Mittelbuch 
 

 

Freitag, 31. Oktober  
Dietenwengen:  18:30 Uhr Eucharistiefeier zum  
  Patrozinium 
 

Samstag, 1. November - Allerheiligen 
Mittelbuch: 10:30 Uhr Wort-Gottes-Feier,  
  anschl. Gräbersegnung 
 
 
 
 

Evangelisches 
Pfarramt 

Bad Waldsee 
 
 

Sonntag, 2. November 2025 – Bad Waldsee 
09:30 Uhr Gottesdienst in der Evang. Kirche 
 (Pfr. i. R. Stolz)  
 
 

 
 

 
 

   LLaannddjjuuggeenndd  MMüühhllhhaauusseenn  
 

Herzliche Einladung zur Generalversammlung der 
KLJB Mühlhausen 
Am 14. November 2025 um 20 Uhr findet die General-
versammlung der KLJB Mühlhausen im Kirchenge-
meindehaus Mühlhausen statt. 
 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit 
3. Bestätigung der Tagesordnung 
4. Bericht der Schriftführerin 
5. Bericht des Kassiers 
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Entlastung der Runde 
8. Wahlen 
9. Wortmeldungen, Wünsche, Anregungen 

10. Sonstiges 
 

Eure KLJB Mühlhausen 
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